
Satzung 

vom 07.06.2018 über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der „Schule von acht 

bis eins" 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 

15.11.2016 (GV.NRW.S. 966), des § 9 Absatz 2 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein

Westfalen (SchulG NRW) vom 15.02.2005 (GV.NRW.S. 102), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 06.12.2016 (GV.NRW.S. 1052) und des§ 5 Absatz 2 des Gesetzes zur frühen Bildung und 

Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) vom 30.10.2007 (GV. NRW.S. 462), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV.NRW.S. 622) hat der Rat der Gemeinde 

Bedburg-Hau in seiner Sitzung am 29.05.2018 folgende Satzung beschlossen: 

§1

Schule von acht bis-eins 

(1) An den Grundschulen der Gemeinde Bedburg-Hau besteht für Schülerinnen und

Schüler die Möglichkeit, am Betreuungsangebot „Schule von acht bis eins"

teilzunehmen.

(2) Das Betreuungsangebot „Schule von acht bis eins" stellt ein verlässliches

Halbtagsangebot an den gemeindlichen Grundschulen dar.

(3) Der Zeitrahmen erstreckt sich unter Einschluss der allgemeinen Unterrichtszeit in der

Regel an allen Unterrichtstagen von spätestens 8.00 Uhr bis mindestens 13.00 Uhr.

Dieses Angebot findet im Rahmen des jeweiligen Schulprogramms statt und gilt als

schulische Veranstaltungen.

(4) Das Angebot findet an den Unterrichtstagen, an unterrichtsfreien Tagen (außerhalb

von Samstagen, Sonn- und Feiertagen).

(5) Zusätzlich zu den in Abs. 4 genannten Tagen wird auch eine Ferienbetreuung

angeboten. Diese ist nicht im monatlichen Beitrag enthalten. Hierfür erhebt die

Gemeinde Bedburg-Hau einen Zusatzbeitrag in Höhe von 50 € je Kind und

Ferienwoche. Es können keine einzelnen Tage gebucht werden, sondern nur ganze

Ferienwochen. Hierzu ergeht ein separater Bescheid.

§2
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